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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1640/J - BR/1999 betreffend Mobbing -

Prävention, die die Bundesräte WINDHOLZ und Kollegen am 1. Juli 1999 an mich gerichtet

haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten:

Zu Frage 1:

Im Verwaltungsbereich Verkehr und Telekom gibt es in einem Fall Anzeichen von Mobbing.

In diesem Fall sind aufgrund einer amtsärztlichen Empfehlung eine entsprechende psycholo -

gische Betreuung und Supervisionsmaßnahmen unter Einbeziehung aller Beteiligten geplant.

In Erscheinung getreten sind die Anzeichen von Mobbing durch Krankenstände des betroffe -

nen Bediensteten.

Zu Frage 2:

Es gibt derzeit keine Fälle, in welchen Gerichte gesundheitliche Schäden durch Mobbing

festgestellt und dabei finanzielle Verpflichtungen ausgesprochen haben.

Zu Frage 3:

Ich habe der Inneren Revision deshalb keinen Prüfungsauftrag erteilt, weil Mobbing kein

prioritäres Problem in meinem Ressort darstellt.

Zu Frage 4:

Neben der persönlichen Kontaktnahme der Bediensteten mit mir als Ressortleiter sind sowohl

im Beamten - Dienstrechtsgesetz 1979 als auch im Vertragsbedienstetengesetz 1948, jeweils

i.d.g.F., Mitarbeitergespräche vorgesehen, bei denen Konfliktsituationen besprochen und

auch geklärt werden können. Darüberhinaus hat die Bundesregierung das Leitbild des Be -

diensteten des Bundes beschlossen, das eine Reihe von Zielvorstellungen festlegt, die Mob -

bing hintanhalten sollen. Schließlich besteht auch eine Beratungsstelle der Verwaltungs -

akademie des Bundes, an die sich die Bediensteten in Mobbingfällen wenden können. Diese

Einrichtung verfügt über besonders geeignete Fachkräfte.

Zu Frage 5:

Derzeit sind weitere Maßnahmen nicht sinnvoll und daher auch nicht vorgesehen.

Zu Frage 6:

Es finden immer wieder Gespräche mit der Personalvertretung statt, bei denen auch personel -

le Probleme und Konflikte besprochen werden.

Zu Frage 7:

Es gibt derzeit keine Hinweise, dass durch unklare Kompetenzzuweisungen ein und dersel -

ben Sache Mobbing begünstigt wird.

